
Wildschäden an 
Feldfrüchten: Was 
muss tatsächlich 
gezahlt werden?

Ertragseinbußen auf der ge-
schädigten Fläche fest. Zu be-
rücksichtigen sind weitere 
negative Einflüsse, wie Pflan-
zenkrankheiten und Schäden 
durch nicht jagdbares Wild, 
wie zum Beispiel durch Saat-
krähe oder Haustaube. Manche 
Kulturen versuchen den Scha-
den wieder auszugleichen.  
Dies ist vor allem bei Sonnen-
blumen aber auch Mais zu be-
obachten. Der Schaden zum 
Eintrittszeitpunkt spiegelt sich 
somit nicht zwingend 1:1 im 
Ertragsgeschehen wider.

Ein Wildschaden birgt Streit-
potential. Es lässt sich jedoch 
minimieren, wenn man dem 
Gegenüber etwas Verständ-
nis für sein Tun und Handeln 
entgegenbringt. Durch ein 
Miteinander und regelmäßi-
ges Kommunizieren zwischen 
Grundeigentümer und Jagd-
ausübungsberechtigtem kön-
nen im Schadensfall gute Lö-
sungen gefunden werden.
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Um den Schadenersatzan-
spruch nicht zu verlieren, muss 
man den Schaden innerhalb 
von zwei Wochen ab Bekannt-
werden beim Jagdausübungs-
berechtigten geltend machen. 
In der Regel kann man sich 
über die Höhe und über das 
Ausmaß des Schadens durch 
gemeinsames Schätzen und Be-
werten einigen.

Es kommt jedoch immer wie-
der vor, dass Geschädigter und 
Jagdleiter unterschiedliche 
Vorstellungen haben und sich 
Fronten verhärten. Für diese 
Fälle gibt es das Schlichterver-
fahren, bei dem ein dritter ob-
jektiver und fachlich kompe-
tenter Mittelsmann die Bewer-
tung übernimmt und einen 
Vorschlag zur Schadenshöhe 
vorlegt. Sollte auch dieser nicht 

angenommen werden, meldet 
der Schlichter den gescheiter-
ten Vergleich der Bezirksver-
waltungsbehörde (BVB) und 
diese entscheidet auf Basis der 
ihr vorgelegten Niederschrift 
und des Befunds über die Scha-
denshöhe. Sollte die Entschei-
dung der BVB ebenso nicht 
anerkannt werden, bleibt dem 
Geschädigten noch die Mög-
lichkeit, eine Entscheidung 
dieser Sache im Verfahren au-
ßer Streitsachen beim zustän-
digen Landesgericht zu bean-
tragen.

Was ist ersatzpflichtig?

Ersatzpflichtig sind der Scha-
den an den Feldfrüchten, die 
Bewirtschaftungserschwernis-
se, Rekultivierungsmaßnah-
men, Folgeertragsentgänge 
und sonstige Vermögensschä-
den. Das heißt, im Schadens-
fall ersatzpflichtig sind
	� Wiederanbaukosten bei 

Körnermais mit möglichem 

späteren Ertragsverlust 
durch zu späten Anbau oder
	� erhöhte Kosten durch Bei-

krautregulierung oder
	� geringere Bestandsdichten 

infolge eines Wildschadens, 
zum Beispiel bei Soja.  

Vorsicht gilt dann, wenn der 
Schaden nicht nur von jagd-
barem Wild verursacht wurde, 
sondern von ungünstiger Wit-
terung wie Trockenheit, Spät-
frost oder Starkregen- und Ha-
gelereignissen. Hier gilt es mit 
besonderem Fingerspitzenge-
fühl abzuwägen, wie sich die 
örtlichen klimatischen Be-
dingungen auf den Feldauf-
gang und die Entwicklung der 
Frucht ausgewirkt haben und 
wie hoch der Anteil des tat-
sächlich vom Wild verursach-
ten Schadens ist.
Ein Kontrollzaun erleichtert 
das Ermitteln. Dazu zählt man 
die Pflanzen innerhalb des 
Kontrollzaunes oder wägt das 
Erntegut ab. So stellt man die 

Ein Kontrollzaun erleichtert eine möglichst objektive Beurteilung von Wild-
schäden. Gerade bei großflächigen Schäden oder Schäden an Spezialkul-
turen muss der Jagdausübungsberechtigte unter Umständen einen hohen 
finanziellen Ausgleich leisten.  Foto: Florian Etz/LK NÖ
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Schadens-
ereignis

Bekanntwerden  
des Schadens

2 Wochen Zeit  
für Vergleich

2 Wochen Zeit für An-
meldung des Jagd- und 

Wildschadens bei der BH

Zeit für Geltendmachung des Schadens 
beim Jagdausübungsberechtigten
2 Wochen (LW)/4 Wochen (Wald)

1 2 3 4 5

Schäden an landwirtschaftlichen Kulturen durch jagdbares 
Wild sind manchmal nicht zu vermeiden. Wie man den 
Schadenersatzanspruch ermittelt, lesen Sie im Beitrag.

Zeitleiste zur Geltendmachung von Wildschäden


